
 

Keglerverband Niedersachsen e.V. · Bezirk III 
Mitglied im Deutschen Keglerbund e.V. und im Landessportbund Niedersachsen e.V. 

  
 
 Rudolf Dreyer · Bezirkssportwart 
 Emmendorf, 04.09.2020 
 

Verhalten in Corona-Zeiten für die Punktspielsaison 2020/2021 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
die rechtlichen Voraussetzungen gestatten uns den Kegelsport, auch wettkampfmäßig, ab dem 1. August 2020 
wieder durchzuführen. 
 
Quellennachweis: Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt / Corona-Verordnung 
(Nr. 26 vom 11. Juli 2020 im § 26 und der Änderung hierzu unter 7. vom 31. Juli 2020) 
 
Hier heißt es sinngemäß: Die Sportausübung ist auch zulässig, wenn sie kontaktlos zwischen den beteiligten 
 Personen und in Gruppen von nicht mehr als 50 Personen erfolgt. 
 
Es wird, zählt man Betreuer und Zuschauer hinzu, die Personenzahl 50 wohl nicht erreicht werden. Wir wollen mit 
der Durchführung der Punktspiele wieder einen Schritt in Richtung „Normalität“ gehen. Den Experten-Empfehlungen 
folgend möchten wir sicherlich alle verantwortungsvoll handeln und das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-
Virus für alle soweit wie möglich reduzieren. Wir haben jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr das Corona-Verhalten 
„geübt“ und sollten wissen, wie wir uns entsprechend zu verhalten haben. 
 
Ich möchte trotzdem noch ein paar zusätzliche Hinweise loswerden. 
• Die Durchführung der Punktspiele erfolgt für jede Mannschaft in eigener Verantwortung. 
• Beim Betreten der Sportstätte ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen, die Hände sind zu desinfizieren 
  (es gilt immer die Hausordnung des Betreibers). 
• Die Begrüßung und der Abschluss erfolgt ohne den sonst üblichen Handschlag bzw. die Umarmung. 
• Während der Spiele sind alle Beteiligten im Kegelbereich vom Mund- und Nasenschutz befreit. 
• Jede Mannschaft, d.h. alle Spielerinnen/Spieler, Betreuer und Zuschauer haben die beiliegende Anschriftenliste 
  auszufüllen und an die Aufsicht zu geben. Diese übergibt die Listen gesammelt dem Betreiber der Sportstätte. 
• Zuschauer haben auf die Abstandsregel zu achten. 
• Die Schwämme sind aus dem Kugelbock zu entfernen. Jeder Spieler ist  bei Bedarf für ein 
  eigenes feuchtes Tuch verantwortlich. 
• Für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und die Desinfektion der Kugeln ist jede 
  Mannschaft/jeder Spieler selbst verantwortlich. 
  Hier haben wir mehrere Möglichkeiten: 
• Eigene Kugeln dürfen mitgebracht werden und sind dann ausschließlich zu nutzen. 
• Aufliegende farblich unterschiedliche Kugeln sind, wenn vorhanden, auf der Anfangsbahn einzuteilen 
  und werden beim Bahnwechsel bis zum Schluss mitgenommen. 
• Alle Kugeln können genutzt werden, wenn sich die Spieler vor dem Spielbeginn, und natürlich 
  auch nach Beendigung des Spiels, ausreichend die Hände desinfizieren.  
 
Das von den Kugeln ausgehende Infektionsrisiko ist grundsätzlich als gering einzuschätzen. 
 
Die Aufsicht hat zusammen mit den Mannschaftsführern eine einheitliche Regelung zu treffen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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CORONA - BEDINGTE DATENERHEBUNG 
 
Aufsicht (Klub/Verein):  
 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
Datum: ________________ Uhrzeit Ankunft: ____________ Uhrzeit Ende: ____________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Teilnehmer: 

 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
 

 
 

Vorname und Name Telefon-Nr.: 

 
 

 
 

Straße PLZ u. Ort 

 
Diese Daten werden vertraulich für die ggf. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie aufgenommen und für die Dauer von drei Wochen gesichert im Hause aufbewahrt und nur auf 
Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 


